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SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN

AMMAENNER UND RAETE DES AEUSSEREN AMTES [ VON ZUG]

SSRQ Zug II 793 - 795 ; Keiser/Tschurrimurri 8

"Aus Euerem . . . uns gestern abents ingesahiohtem schriben habent wir Zue er

sähen bekomen dass Jhr mit bedauren auffgenommendas Euer angehörige landt
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leut verstrichnen Zinstag in einem sye angehenten Streit oder schlaghandel

Jngemischet haben . Welches uns ebenfals sehr entpfindtlich und gantz wehemüe-

tig ist Zue vernämen komen ; umb so vil mehr weilten schon ehedessen selbe auff

unserem öffentlichen wochenmarcht , ungeacht Jhnen einiges leidt beschächen,

über die Unsserigen aller handt lester - undt schmächwohrt [ - das Ganze ist in

Zusammenhang mit dem Tschurrimurrihandel zu sehen - ] ausgegossen undt unfrid-

liche hendel [ - einer der Drahtzieher war Weibel Christoph Andermatt

von Baar - ] gesuocht haben , das man benötiget worden 3 einen Unseren Raths-

freündt 3 zuo befryung eines entpfahenten Affronts mit gwalt in nächst glegnes
haus Zue nämen.

Disem nach friedtliebente alte burger von einem Eweren Rathtsglidt Selbsten

nebent gmeinen landtleüten 3 auff öffentlicher gaassen 3 andere in ein wirtz-

oder schenckhaus von eben auch landtleüten mit wohrten undt wärckhen antastet

worden Meistens aber 3 das in währentem schlaghandel auff dem platz [ in Zug]

Ewer Rathsfreundt Selbsten mit Jhren Stäckhen auff die unserigen zuegeschla-

gen haben sollen 3 dass glich ein gsrey durch alle gassen der Stat erschollen 3

dass man die burger erschlagen 3 undt syen in dem anzug dem statschreiber

[Wolfgang Vogt]  sein haus [am Fischmarkt ] stürmen wollen . Dis sindt wahr¬

haft Sachen das Sich nit Zue verwundern das wan schon Ein Rathsherr oder an¬

derer Ehrlicher man gesagt hete 3 dass man sich in portur und erforderliche

gegenwehr schuld versprochner maassen Stellen undt für ferneren Jngang frömb-

den Volckhs bey unsern Stat Porten thun solte.

Dass auch [ ihr ] . . . wegen unsrer letst gehaltner burgergmeindt Anden 3 undt

selbe unsere verhandtlung wider den 8 alten Ohrten Punt [von 1656 ] melden

thuon befronden wir uns nit wenig 3 aldie weillen glich aus entsprungner miss¬

hell 3 undt öffter hernach wir Eüch undersagt 3 dass es ein gesambte burger¬

schafft 3 undt den Statschriber mehrers nit als ein anderen burger beruehren

Thue undt eben dessen uns newerdingen mit Eiden gegen einandern verbunden das

einer für den andern Stehen undt unser alte rächtsamen nach Krefften undt

vermögen defendiren sollen undt wollen.

Wie hingegen habent Jhr . . . ein Meyen - an Statt der gwohnlichen Landtsgmeindt

in . . . Egere auch bevor undt hernach in . . . Mentzingen undt Barr auch Zue

Allewinden [ Gern. Baar] 3 Schönbrunen [Schönbrunn , Gern. Menzingen ] oder wulff-

ligen [ Wolfligen , Gern. Menzingen ] versamblet ; ohne unser verwyssen . Nun heteyi

Jhr glich anfangs nach den Pünten alt herkomen undt gwohnheiten das liebe

rächt nit über die Stat undt Arrrpts hoche 3 sondern hünenbergische nidere Judi-

catur walten lassen were vil verdriesslichkeit . . . undt kosten underbliben.



Undt damit wir künfftig des mehr besorgenten Übels überhebt sein möchten,

Ersuochen wir Euch hiemit . . . , disers geschafft dem . . . unparteyischen rächt

[der kath . Orte ] den lauff Zue lassen , dass wir dadurch widerumb in Vorigen

fridt undt Ruohestandt gelangen ".

Kopie , von Stadtschreiber Wolf gang Vogt AH 46 , 191 - 192
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